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Technische Daten 

Trittschallreduzierung 19 dB (A) 

Gehschallverbesserung 7 % 

Wärmeisolierung 0,063 m² K/W 

Für Fußbodenheizung 
geeignet 

Ja 

Feuchteschutz SD-Wert > 100 m 

Belastbarkeit 2 t/m² 

Gleitfähige Oberfläche ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AquaStop Combi PLUS ist eine hochwertige dauerelastische 
PE- Schaumunterlage mit integrierter Dampfsperre und 
selbstklebendem Überlappungsstreifen  für die schwimmende 
Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden in normal 
frequentierten  Räumen.  

 

Vorbereitung: 

Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der 
VOB DIN 18 365 sauber, trocken, und rissfrei sein. Die 
Ebenheit des Untergrundes soll den Anforderungen der DIN 18 
202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau Tabelle 3 Zeile 3 
entsprechen.  

 

Raumklima: 

AquaStop Combi PLUS  kann bei Raumtemperatur > ca. 15°C 
und einer Luftfeuchte ca. 65%rel/Lf. sofort verlegt werden.  

 

Verlegung: 

AquaStop Combi PLUS soll vor allem auf mineralischen 
Untergründen eingesetzt werden. Eine zusätzliche 
Verwendung einer Dampfbremsfolie (PE- Dampfbremse 
AquaStop) ist nicht notwendig. Bei der Verlegung zeigt der PE-
Schaum nach unten. Der Überlappungsstreifen wird über die 
zuvor verlegte Bahn gelegt und mit dem Selbstklebestreifen 
verklebt.  Lassen Sie die Unterlage im Wandbereich etwas 
hochstehen. Für die Verlegung des Oberbodenbelags 
beachten Sie bitte die Vorgaben des Herstellers.  

 

Hinweis: 

Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen. 

 

AquaStop Combi PLUS 
 

 

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der Technik sowie der  technischen Entwicklung.  Wir erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Etwaige Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses bedingen keiner Gewährleistung unsererseits. Wir empfehlen ausreichend eigenversuche. 
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